
 
 
 
 
 

V e r e i n s s a t z u n g 
 

des  

RKW Berlin-Brandenburg 

Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. 

 

in Potsdam 
 

vom 29.03.1999 
(mit ergänzenden Beschlüssen vom 13.09.2002 und 01.06.2007) 

 
I. Name, Sitz und Zweck des Vereins 

 
 

§ 1 
Name, Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen: 
 

RKW Berlin-Brandenburg 

Rationalisierungs- und Innovationszentrum  

der Deutschen Wirtschaft  

 
(2) Sitz des Vereins ist Potsdam, eine weitere Geschäftsstelle befindet sich in Berlin. 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen. Er erhält nach erfolgter Eintragung den Zu-

satz „e.V.“. 
(4) Die Vereinstätigkeit erstreckt sich auf die Länder Berlin und Brandenburg. 
 
 

§ 2 
Vereinszweck 

 
(1) Der Verein fördert wissenschaftliche Zwecke und die Berufsbildung (überbetriebliche Weiterbil-

dung im Sinne der Anpassung von Qualifikationen an sich ändernde Anforderungen und Rah-
menbedingungen), insbesondere durch die Erforschung und die Verbreitung von betrieblichen 
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und wissenschaftlichen Erkenntnissen über Rationalisierungs- und Innovationsmöglichkeiten. 
Durch seine Tätigkeit möchte das RKW der Allgemeinheit in technischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Beziehungen dienen. 

(2) Insbesondere obliegt ihm 
a) Forschungsarbeiten über Rationalisierungs- und Innovationsmöglichkeiten durchzuführen 

und zu veröffentlichen, 
b) die von Fachorganisationen und anderen Stellen auf dem Gebiet von Rationalisierung 

und Innovation geleisteten und noch zu leistenden Arbeiten aufeinander abzustimmen, 
zusammenzufassen, die Arbeitsergebnisse auszuwerten und der Allgemeinheit zur Ver-
fügung zu stellen, 

c) die Tätigkeit der Regierung, der Verwaltungsbehörden des Landes und der Kommunen 
sowie der Organisationen der Wirtschaft hinsichtlich einer angestrebten Steigerung von 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität durch flankierende eigene (auch arbeitsteilige) Maß-
nahmen zu begleiten, 

d) den Dialog der Sozialpartner zu Rationalisierungs- und Innovationsprozessen zu gestal-
ten, 

e) die Organisation und Durchführung einer engen wechselseitigen Zusammenarbeit zwi-
schen Wissenschaft, Praxis und Verwaltung zur Steigerung von Wirtschaftlichkeit und 
Produktivität 

 
(3) Der Verein strebt die Erfüllung seiner Aufgaben insbesondere durch folgende Maßnahmen an: 

a) Durchführung von Veranstaltungen, Organisation von Aussprachen, Vorträgen und Ta-
gungen, die die Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rationalisierung und 
Innovation verbreiten sollen, 

b) publizistische Auswertung, 
c) Sammlung und Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen. 
 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Er ist selbstlos tätig und ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(5) Die Ergebnisse von Forschungsvorhaben, die mit Mitteln des Vereins gefördert wurden, sind 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen, z.B. durch Veröffentlichung in Fachzeitschriften. 
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II. Mitgliedschaft 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft können volljährige natürliche Personen, juristische Personen des öffentlichen 

und des Privatrechts, nichtrechtsfähige Vereine sowie Personenhandelsgesellschaften erwer-
ben. 

(2) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen aufgrund 
eines schriftlichen Antrages, der enthalten soll: 
a) bei natürlichen Personen: 

den Namen, den Beruf, das Geburtsdatum und die Anschrift des Antragstellers; 
b) bei juristischen Personen, nichtrechtsfähigen Vereinen und Personenhandelsgesellschaf-

ten: 
 die Firma bzw. den Namen, den Sitz, die Branche, die Postanschrift sowie die  
 vertretungsberechtigten Organe des Antragstellers. 
 Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Gegen die Ablehnung eines 
 Aufnahmeantrages kann der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen.  

 
(3) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder und sonstige Personen, die sich um den Verein 

oder den Vereinszweck besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern bestellen.  
(4) Die Zahl der Mitglieder ist nicht beschränkt. 
 
 

§ 4 
Mitgliedsbeiträge 

 
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe von der Mitgliederversammlung 

durch Beschluss festgesetzt wird. Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres fällig. 

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
 

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, durch Streichung von der Mitgliederliste und 

durch Ausschluss aus dem Verein. Die Mitgliedschaft von natürlichen Personen endet darüber 
hinaus mit ihrem Tod, die von juristischen Personen des Privatrechts, von nichtrechtsfähigen 
Vereinen und von Personenhandelsgesellschaften mit ihrer Liquidation - maßgebend ist der 
Zeitpunkt des Liquidationsbeschlusses - und mit dem Zeitpunkt, in dem über ihr Vermögen das 
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Konkurs-, gerichtliche Vergleichsverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nach der Insol-
venzordnung eröffnet oder die Eröffnung des Konkursverfahrens bzw. des vergleichbaren Ver-
fahrens mangels Masse abgelehnt wird. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vor-
stands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-
ten zulässig. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages ganz oder teilweise im 
Rückstand ist. Das zweite Mahnschreiben muss einen Hinweis auf die bevorstehende Strei-
chung enthalten. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung 
des zweiten Mahnschreibens— drei Monate verstrichen sind. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Mahnschreibens folgenden Tag. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 
Durch die Streichung des Mitglieds wird seine Verpflichtung zur Zahlung der rückständigen Bei-
träge nicht berührt. 

(4) Der Ausschluss ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied schuldhaft in schwerwiegender Weise den Interessen 
des Vereins zuwider handelt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Be-
schlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu ge-
ben, sich persönlich oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss ist dem Mitglied unter An-
gabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen seinen Ausschluss kann das ausgeschlossene 
Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Die Anrufung der Mitgliederversammlung muss 
von dem Ausgeschlossenen innerhalb eines Monats, gerechnet ab dem Zugang des Aus-
schließungsbeschlusses, beim Vorsitzenden des Vorstands erfolgen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Ausschließungsbeschlusses folgenden Tag. Die Anrufung der Mitglie-
derversammlung hemmt die Wirksamkeit des Ausschlusses. Vorstandsmitglieder werden durch 
die Mitgliederversammlung ausgeschlossen. 

(5) Für Mahnschreiben und sonstige Mitteilungen nach Absatz 3 und 4 gilt § 12 Absatz 3 Satz 3 
entsprechend. 
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III. Vereinsorgane 

 
 

§ 6 
Organe 

 
Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand;  
b) die Mitgliederversammlung. 

 
§ 7 

Zusammensetzung des Vorstands, 
Bestellung der Vorstandsmitglieder 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden werden aus den Reihen der 
Vorstandsmitglieder vom Vorstand auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl an ge-
rechnet, gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzende und jeder stellvertretende Vorsit-
zende ist einzeln zu wählen. 

(3) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünfzehn Mitgliedern. Die Zahl der 
Vorstandsmitglieder wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt. Der Vorstand 
wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl an ge-
rechnet, gewählt. Dabei ist darauf zu achten, dass alle für die Zweckerfüllung wesentlichen Or-
ganisationen aus Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften angemessen vertreten 
sind. Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Mitglied des Vor-
stands können nur natürliche Personen sein. 

(4) Das Amt eines Vorstandsmitglieds, des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden 
endet durch 
a) Ablauf seiner Amtszeit; das Mitglied bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Präsidiums im Amt; 
b) Tod; 
c) Amtsniederlegung; sie ist jederzeit zulässig und schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat gegenüber dem Verein zu erklären; 
d) Ausscheiden des Vorsitzenden oder eines stellvertretenden Vorsitzenden aus dem Vor-

stand. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied, der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender wäh-
rend der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand auf die verbleibende Amtsdauer des Ausge-
schiedenen ein Ersatzmitglied wählen. 

(5) Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands i.S.d. § 26 BGB (§ 7 Abs. 1 dieser Sat-
zung) sind unverzüglich zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden. 
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§ 8 

Aufgaben des Vorstands 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-
ständig, soweit sie nicht durch die Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er 
nimmt auch folgende Aufgaben wahr: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen sowie Aufstellung der Tagesordnungen; 
b) Einberufung der Mitgliederversammlungen; 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen; 
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Verzeichnung der Einnahmen 

und der Ausgaben sowie Erstellung einer Jahresabrechnung nach § 16 Absatz 3; 
e) Beschlussfassung über die Aufnahme und Streichung von Mitgliedern; 
f) Ausübung der Gesellschafterrechte bei Gesellschaften, an denen der Verein beteiligt ist. 
 

(2) Widerspricht ein Mitglied des Vorstands i.S.d. § 26 BGB der Maßnahme eines anderen Mit-
glieds, so hat diese zunächst zu unterbleiben. Auf Antrag eines Mitglieds des Vorstands i.S.d. § 
26 BGB entscheidet der Vorstand über die Durchführung der Maßnahme. Zu außergewöhnli-
chen Geschäftsführungsmaßnahmen ist die vorherige Zustimmung des Vorstands erforderlich. 
Durch Beschluss des Vorstands können die zustimmungspflichtigen Maßnahmen näher be-
stimmt werden. 

 (3) Bei seiner Tätigkeit hat der Vorstand darauf zu achten, dass die Steuerbefreiung des Vereins 
nicht gefährdet wird. 

 
§ 9 

Beschlussfassung des Vorstands 
 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden, mindestens ein-
mal im Jahr schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch unter Mitteilung der Tagesordnung einbe-
rufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Der Vor-
stand muss einberufen werden, wenn mindestens ein Vorstandsmitglied die Einberufung 
schriftlich vom Vorstand i.S.d. § 26 BGB verlangt. Wird dem Verlangen nicht innerhalb von zwei 
Wochen entsprochen, sind die Vorstandsmitglieder, die die Einberufung verlangt haben, be-
rechtigt, selbst den Vorstand einzuberufen. 

(2) Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung einer der beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vor-
standsmitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen. Abweichend davon bedürfen Beschlüsse über den Ausschluss von 
Mitgliedern einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Beschlüsse des Vorstands sind 
schriftlich niederzulegen und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen. Die Niederschrift soll Ort und 
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Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Ab-
stimmungsergebnis enthalten. 

(3) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem, fernmündlichem oder telegrafischem Wege 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Re-
gelung oder der Form der Beschlussfassung erklären. 

(4) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 

§ 10 
Vertretung des Vereins 

 
(1) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands i.S.d. § 26 

BGB (7 Abs. 1 dieser Satzung) gemeinsam vertreten. Durch Beschluss des Vorstands kann al-
len oder einzelnen Mitgliedern des Vorstands i.S.d. § 26 BGB Einzelvertretungsbefugnis 
und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. 

(2)  Der Vorstand kann einen oder mehrere Geschäftsführer bestellen. 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für 
a) die Berufung gegen einen Beschluss über die Ablehnung eines Aufnahmeantrages (§ 3 Absatz 

2); 
b) die Ernennung von Ehrenmitgliedern (§ 3 Absatz 3); 
c) die Berufung gegen einen Beschluss über die Ausschließung von Vereinsmitgliedern (§ 5 Ab-

satz 4); 
d) die Bestellung von Vorstandsmitgliedern (§ 7 Absatz 3); 
e) die Entlastung der Mitglieder des Vorstands; 
f) Satzungsänderungen (§ 13 Absatz 4 a); 
g) die Auflösung des Vereins (§ 13 Absatz 4 b); 
h) weitere, ihr vom Vorstand zur Entscheidung übertragene Angelegenheiten. 

 
§ 12 

Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, je-
doch mindestens einmal jährlich zur Jahresversammlung. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden auf Antrag eines Vor-
standsmitglieds oder wenn dies mindestens ein Zehntel aller Vereinsmitglieder schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand i.S.d. § 26 BGB verlangt. 

(3) Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von einem 
stellvertretenden Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich oder in 
der vom Verein herausgegebenen Zeitschrift unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
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Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einla-
dungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Ver-
ein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest. 

 
§ 13 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem stell-
vertretenden Vorsitzenden, geleitet. Ist kein Mitglied des Vorstands i.S.d. § 26 BGB anwesend, 
bestimmt der Vorstand den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter übertragen werden.  

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies be-
antragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(4) Jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - hat eine Stimme. Die Beschlüsse bedürfen grundsätz-
lich der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
außer Betracht. 
Zu folgenden Beschlüssen ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich: 
a)  Beschlüsse über Satzungsänderungen einschließlich Änderungen des Vereinszwecks; 
b) Beschlüsse über die Auflösung des Vereins. 
Die Satzung darf nur Regelungen enthalten, die nicht im Widerspruch zur Satzung des RKW 
e.V. (Bundesverband) stehen. Ändert der RKW e.V. seine Satzung, so müssen diese Änderun-
gen oder Ergänzungen als Satzungsbestandteil in diese Satzung übernommen werden, sofern 
es sich hierbei um wesentliche Sachverhalte handelt, die auch als solche bezeichnet werden. In 
der entsprechenden Mitgliederversammlung ist durch den Versammlungsleiter darauf 
hinzuweisen, dass für diese Änderungen der Satzung gestimmt werden soll, da anderenfalls 
der RKW e.V. (Bundesverband) von seinem Recht zum Ausschluss des Vereins Gebrauch ma-
chen kann. 

(5) Bei der Beschlussfassung kann sich ein Mitglied durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. 
Die Vollmachten bedürfen der Schriftform und sind für jede Mitgliederversammlung gesondert 
zu erteilen. 

 
§ 14 

Niederschrift über die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung 

Über die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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IV. Vereinsvermögen 
 

§ 15 
Verwaltung des Vereinsvermögens 

 
(1) Das Vereinsvermögen ist entsprechend den für gemeinnützige Einrichtungen geltenden steuer-

lichen und sonstigen Vorschriften und im Übrigen nach Maßgabe dieser Satzung sowie den 
Beschlüssen des Vorstands zu verwalten. 

 (2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Das 
Vereinsvermögen ist zeitnah zur Erfüllung des Vereinszwecks zu verwenden. Spenden und 
sonstige Zuwendungen sind ebenfalls nach Satz 2 zu verwenden. Zuwendungen an den Verein 
können mit Auflagen verbunden werden, die jedoch den gemeinnützigen Zweck des Vereins 
nicht beeinträchtigen dürfen. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 

 
§ 16 

Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
(2) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB hat für eine ordnungsmäßige Aufzeichnung des Vermögens so-

wie der Einnahmen und Ausgaben des Vereins zu sorgen.  
(3) Innerhalb von sechs Monaten nach dem Schluss eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand 

i.S.d. § 26 BGB eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Jahresbericht 
zu erstellen. Der Jahresbericht hat Aufschluss über die Tätigkeit des Vereins im abgelaufenen 
Geschäftsjahr zu geben. 

 
V. Auflösung des Vereins 

 
§ 17 

Auflösung des Vereins 
 

(1) Der Verein ist außer in den Fällen des Auflösungsbeschlusses, der Entziehung der Rechtsfä-
higkeit und bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke auch dann aufgelöst, wenn er aus dem 
RKW e.V. (Bundesverband) rechtskräftig ausgeschlossen ist. In diesen Fällen darf sein Vermö-
gen nur für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
AO verwendet werden. 

 

(2) Bei Auflösung des Vereins nach Absatz 1 oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vermögen an die Länder Berlin und Branden-

burg oder an den RKW e.V. (Bundesverband), sofern dieser im Zeitpunkt der Vermögensüber-

tragung als gemeinnützig anerkannt ist. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, ob das 

verbleibende Vermögen dem RKW e.V. (Bundesverband) zufällt. Der Vermögensempfänger hat 
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das ihm übertragene Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke, vor-

rangig zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung zu verwenden. Sollte der RKW 

e.V. (Bundesverband) in diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein oder die Mit-

gliederversammlung keinen Beschluss nach Satz 2 fassen, so fällt das Vermögen an die Län-

der Berlin und Brandenburg, welche das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für steuer-

begünstigte Zwecke zu verwenden haben. Vor der Vermögensübertragung ist die Zustimmung 

des zuständigen Finanzamts und der öffentlichen Zuschussgeber einzuholen. 

 
(3) Ein Anspruch der Vereinsmitglieder auf das Vereinsvermögen bei Liquidation oder Beendigung 

des Vereins besteht nicht. 
 

§ 18 
Liquidation 

 
Die Liquidation erfolgt durch die Vorstandsmitglieder i.S.d. § 26 BGB als Liquidatoren. Die §§ 7 bis 10 
gelten während der Liquidation entsprechend. 
 
 

§ 19 
Anpassungsklausel 

 
Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzungsbestimmungen entspre-
chend den Vorschlägen des Registergerichts oder der Finanzbehörde aus vereins- oder gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Gründen zu fassen, sofern dadurch der Sinngehalt einer Satzungsbestimmung 
nicht verändert wird. 
 
 
 
Potsdam, den 01. Juni 2007 


